
Satzung

des Sportvereins Spvgg. HopfmannsfeldjEichenrod 1964 e. V.

36369 Lautertal-Hopfmannsfeld

§ 1
Name und Sitz

Der 1964 gegründete Verein führt den Namen Spvgg. Hopfmannsfeld/Eichenrod

und hat seinen Sitz in Lautertal-Hopfmannsfeld. Er ist beim Amtsgericht
Lauterbach in das Vereinsregister Nr. 251 eingetragen. Seine Vereins farben
sind gelb/schwarz.

§ 2

Zweck und Aufgaben

Die Spvgg. Hopfmannsfeld/Eichenrod verfolgt ausschließlich und unmittelbar

gemeinnützige Zwecke im Sinne der Gemeinnützigkeitsverordnung in der

gültigen Form und dient der körperlichen Ertüchtigung seiner Mitglieder
durch Leibesübungen auf der Grundlage des Amateurgedankens. Er will ins­

besondere seine Mitglieder

a) durch Pflege des Sportes nach dem Grundsatz der Freiwillig­

keit unter Ausschluß aller parteipolitischen, konfessionellen

und rassischen Gesichtspunkten körperlich und sittlich
kräftigen.

b) über die freiwillige Unterordnung unter die Gesetze des
Sportes auf breitester volkstümlicher Grundlage zu einer

Gemeinschaft für die Erhaltung und Hebung der Volksgesund­
heit zusammenführen. Der Jugend soll d~bei in ganz besonderem

Maße eine sorgfältige körperliche und geistig sittliche Er­

ziehung zugeteilt werden.

c) die besonders talentierten Sportler im Rahmen seiner gegebenen

Möglichkeiten zu fördern.

§ 3

Gemeinnützigkeit

1. Der Verein arbeitet selbstlos. Seine Mitglieder haben nicht Anteil an

seinem Vermögen. Die Mitglieder seiner Organe arbeiten ehrenamtlich.
Das Vermögen dient ausschließlich gemeinnützigen Zwecken des Sports.

2. Etwaige Gewinne dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet

werden. Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigen­

schaft als Mitglieder auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des
Vereins.

3. Es darf keine Person durch Vereinsausgaben, die den Zwecken des Vereins

fremd sind oder durch verhältnismäßig hohe Vergünstigungen, begünstigt
werden.

§ 4

Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr beginnt am 01.01. und endet am 31.12. desselben Jahres.




